
Lehrer wegen öffentlicher Äußerung auf Anti-
Salafisten Demo vom Dienst suspendiert
Beitrag von „SteffdA“ vom 15. Juni 2012 10:42

Zitat von Trantor

Hessisches Beamtengesetz:

§ 68 Politische Betätigung

(1) Der Beamte hat bei Ausübung seines Rechts auf politische Betätigung diejenige
Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus seiner Stellung gegenüber der
Gesamtheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten seines Amts ergeben.

(2) Beamte haben sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu
verhalten. Insbesondere dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale
nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die
Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder
weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Bei der Entscheidung über das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der christlich und humanistisch geprägten
abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu tragen.

Ich denke der Absatz 1 würde da greifen, wenn es in Hessen geschehen wäre.

Weiß jemand, wie das (Absatz 1) in Hessen konkret ausgelegt wird?
Das ist ja 'ne ziemlich gummimäßige Aussage.

Grüße
Steffen
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